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 sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs111, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs111; 

 2. würdigt den Generalsekretär und seinen Persönlichen 
Abgesandten für ihre herausragenden Bemühungen und die 
beiden Parteien für den Geist der Zusammenarbeit, den sie 
durch ihre Unterstützung dieser Bemühungen gezeigt haben; 

 3. nimmt Kenntnis von den Vereinbarungen109 zur Durch-
führung des Regelungsplans108, die das Königreich Marokko 
und die Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra 
y de Río de Oro im Verlauf ihrer vertraulichen direkten Ge-
spräche unter der Schirmherrschaft des Persönlichen Abgesand-
ten des Generalsekretärs, James Baker III, erzielt haben, und 
fordert die Parteien nachdrücklich auf, diese Vereinbarungen in 
vollem Umfang und nach Treu und Glauben umzusetzen; 

 4. fordert die beiden Parteien nachdrücklich auf, das 
Maßnahmenpaket des Generalsekretärs betreffend die Identifi-
zierung der Stimmberechtigten und das Rechtsmittelverfahren 
gewissenhaft und getreu durchzuführen; 

 5. bekräftigt die Verantwortung, die die Vereinten Na-
tionen nach dem Regelungsplan gegenüber dem Volk von 
Westsahara haben; 

 6. bekundet erneut ihre Unterstützung für die Fortset-
zung der Bemühungen des Generalsekretärs, im Einklang mit 
den Resolutionen des Sicherheitsrats 658 (1990) und 690 
(1991), mit denen der Rat den Regelungsplan für Westsahara 
gebilligt hat, seitens der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit 
mit der Afrikanischen Union112 ein unparteiisches, von jeg-
lichem Zwang freies Selbstbestimmungsreferendum des Volkes 
von Westsahara zu organisieren und zu überwachen; 

 7. nimmt Kenntnis von den grundlegenden Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den Parteien hinsichtlich der Durch-
führung der Hauptbestimmungen des Regelungsplans; 

 8. unterstützt die Anstrengungen, die der Generalsekretär 
und sein Persönlicher Abgesandter unternehmen, um zu einer 
politischen Lösung der Streitigkeit über Westsahara zu gelan-
gen, die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara vor-
sieht; 

 9. fordert in diesem Zusammenhang die beiden Parteien 
nachdrücklich auf, ihre Zusammenarbeit mit dem Generalse-
kretär und seinem Persönlichen Abgesandten fortzusetzen, um 
zu einer beiderseitig annehmbaren politischen Lösung dieser 
Streitigkeit zu gelangen; 

 10. nimmt Kenntnis von den einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats, einschließlich der Resolutionen 1349 

 
111 A/57/206. 
112 Die Organisation der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf zu 
bestehen. An ihre Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union.   

(2001) vom 27. April 2001, 1359 (2001) vom 29. Juni 2001 
und 1429 (2002) vom 30. Juli 2002; 

 11. fordert die Parteien auf, mit dem Internationalen Ko-
mitee vom Roten Kreuz bei seinen Bemühungen um die Lö-
sung des Problems der Personen, deren Verbleib und Schicksal 
nicht geklärt ist, zusammenzuarbeiten, und fordert die Parteien 
auf, ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht 
nachzukommen und alle Personen, die seit dem Beginn des 
Konflikts gefangen gehalten werden, unverzüglich freizulassen; 

 12. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Lage in Westsahara 
unter Berücksichtigung der Durchführung des Regelungsplans 
weiter zu behandeln und der Generalversammlung auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

 13. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 57/136 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/528, Ziffer 25113). 

57/136. Neukaledonien-Frage 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Neukaledonien-Frage, 

 nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker114, 

 in Bekräftigung des in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960, 

 feststellend, dass die positiven Maßnahmen wichtig sind, 
welche die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit al-
len Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien ergreifen, um die 
politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in dem Ge-
biet zu fördern, namentlich die Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes und zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs 
und des Drogenhandels, mit dem Ziel, einen Rahmen für die 
friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis hin zur Selbstbe-
stimmung zu schaffen, 

 
113 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Sonderaus-
schuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt. 
114 A/57/23 (Teil II), Kap. IX. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offi-
zielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste Tagung, 
Beilage 23. 
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 sowie in diesem Zusammenhang feststellend, dass eine aus-
gewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie der 
weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in Neukaledo-
nien bei der Vorbereitung des Selbstbestimmungsakts Neukale-
doniens wichtig sind, 

 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Intensivierung 
der Kontakte zwischen Neukaledonien und den Nachbarländern 
der südpazifischen Region, 

 1. begrüßt die bedeutsamen Entwicklungen, die in Neu-
kaledonien stattgefunden haben, wie die Unterzeichnung des 
Abkommens von Nouméa am 5. Mai 1998 zwischen den Ver-
tretern Neukaledoniens und der Regierung Frankreichs115 zeigt; 

 2. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, im 
Interesse aller Einwohner Neukaledoniens ihren Dialog im 
Rahmen des Abkommens von Nouméa in einem Geist der 
Harmonie fortzusetzen; 

 3. nimmt Kenntnis von denjenigen Bestimmungen des 
Abkommens von Nouméa, die darauf gerichtet sind, der kana-
kischen Identität in der politischen und sozialen Organisation 
Neukaledoniens stärker Rechnung zu tragen, sowie von den 
Bestimmungen des Abkommens im Hinblick auf die Einwande-
rungskontrolle und den Schutz der örtlichen Arbeitsplätze; 

 4. nimmt außerdem Kenntnis von den einschlägigen Be-
stimmungen des Abkommens von Nouméa, wonach Neukale-
donien Mitglied oder angeschlossenes Mitglied bestimmter in-
ternationaler Organisationen, wie beispielsweise internationaler 
Organisationen in der pazifischen Region, der Vereinten Natio-
nen, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur und der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion im Einklang mit deren Statuten werden kann; 

 5. nimmt ferner Kenntnis von der zwischen den Unter-
zeichnern des Abkommens von Nouméa getroffenen Vereinba-
rung, die Vereinten Nationen über die im Laufe des Emanzipa-
tionsprozesses erzielten Fortschritte zu unterrichten; 

 6. begrüßt es, dass die Verwaltungsmacht zum Zeitpunkt 
der Schaffung der neuen Institutionen eine Informationsmission 
nach Neukaledonien eingeladen hat, die aus Vertretern von 
Ländern der pazifischen Region bestand; 

 7. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Generalsekre-
tär Informationen über die politische, wirtschaftliche und sozia-
le Situation Neukaledoniens zu übermitteln; 

 8. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen 
Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis hin 
zu einem Akt der Selbstbestimmung zu fördern, der alle Wahl-
möglichkeiten offen hält und die Rechte aller Neukaledonier 
schützt, gemäß dem Buchstaben und dem Geist des Abkom-
mens von Nouméa, das auf dem Grundsatz aufbaut, dass es Sa-

 
115 A/AC.109/2114, Anhang. 

che der Einwohner Neukaledoniens ist, zu entscheiden, wie sie 
ihre Zukunft gestalten wollen; 

 9. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, 
um die Wirtschaft Neukaledoniens in allen Bereichen zu stär-
ken und zu diversifizieren, und befürwortet weitere derartige 
Maßnahmen im Einklang mit dem Geist der Abkommen von 
Matignon und Nouméa; 

 10. begrüßt außerdem die Bedeutung, die die Vertragspar-
teien der Abkommen von Matignon und Nouméa größeren 
Fortschritten auf den Gebieten Wohnungswesen, Beschäfti-
gung, Ausbildung, Bildung und Gesundheitsversorgung in 
Neukaledonien beimessen; 

 11. erkennt den Beitrag an, den das Melanesische Kultur-
zentrum zum Schutz der indigenen Kultur Neukaledoniens lei-
stet; 

 12. nimmt Kenntnis von den positiven Initiativen zum 
Schutz der natürlichen Umwelt Neukaledoniens, namentlich 
von der Operation "Zonéco", deren Auftrag darin besteht, die 
Meeresressourcen innerhalb der Wirtschaftszone Neukaledoni-
ens kartografisch zu erfassen und zu evaluieren; 

 13. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neuka-
ledonien und den Völkern des Südpazifiks sowie die positiven 
Maßnahmen, welche die französischen Behörden und die Ge-
bietsbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Ausbau dieser 
Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der Entwicklung 
engerer Beziehungen zu den Mitgliedsländern des Pazifikinsel-
Forums; 

 14. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass Neukaledoni-
en Beobachterstatus im Pazifikinsel-Forum erlangt hat, dass 
Delegationen aus Ländern der pazifischen Region Neukale-
donien nach wie vor Besuche auf hoher Ebene abstatten und 
dass hochrangige Delegationen aus Neukaledonien Mitglied-
staaten des Pazifikinsel-Forums besuchen; 

 15. beschließt, den Prozess, der sich infolge der Unter-
zeichnung des Abkommens von Nouméa in Neukaledonien zu 
entfalten beginnt, fortlaufend weiter zu verfolgen; 

 16. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prüfung der Frage 
Neukaledoniens, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fortzuset-
zen und der Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten 
Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/137 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/528, Ziffer 25)116. 

 
116 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Sonderaus-
schuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorgelegt 




